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Ehrenerklärung 

 

Der Handballkreis Hellweg e.V. und die mit Ihm unterzeichnenden 
Handballvereine und Abteilungen unterstützen den Handball Breitensport 
genauso wie die Förderungskonzepte der Verbände und des DHB im 
Leistungssportbereich. Ungeachtet der gezielten sportlichen Leistungs-
förderung der zertifizierten Leistungszentren, respektieren der Handball 
Kreis und die ihm angeschlossenen Vereine die Förderung und Ausbil-
dung der Jugendspielerinnen und Jugendspieler in den Heimatvereinen 
vor Ort. Er unterstütz aktiv die Bildung von Kooperationen und Spielge-
meinschaften darin, den Jugendspielbetrieb in den Altersklassen vor Ort 
durchzuführen.  
 
Im Interesse der Vereine sollte auf das Abwerben von Jugendspielerin-
nen und -spielern aus anderen Vereinen und Kreisen im Regelfall ver-
zichtet werden. In Zeiten der allgemeinen Krisen (Pande-
mie/Spielbetriebsaussetzung) sollte eine Ansprache von Jugendspiele-
rinnen und -spielern anderer Vereine grundsätzlich unterbleiben. 
 
Die Handlungen der Vereine untereinander, sollten im Sinne des Fair 
Play und von gegenseitiger Achtung geprägt sein. Die Vereine begegnen 
sich respektvoll auf Augenhöhe, sie führen einen offenen, transparenten 
und vertrauensvollen Dialog im Vorfeld von möglichen Wechseln von Ju-
gendspielerinnen und -spielern.  Sollten Jugendspielerinnen und -spieler 
durch andere Vereine angesprochen werden, dann geschieht dieses mit 
der nötigen Transparenz gegenüber den Eltern, den aktuellen Trainer 
und dem abgebenden Verein, unter Einhaltung aller gesetzlicher Vorga-
ben und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
 
(Sollten Datenquellen des Kreises genutzt werden, um mögliche Kon-
taktadressen der Jugendspielerinnen und -spielern in Erfahrung zu brin-
gen, wird dieses aufgrund der Verletzung der Datenschutzverordnungen, 
durch den Kreisvorstand, direkt den entsprechenden Landesstellen und 
Behörden gemeldet.) 
 


